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280 Spœfss. fôtvetg. i. <3ettmtg („atleigerbtatn »h. 25

mafptch 24,7 SRiGionen ober bei einet Sinienoerlegung
jwtfchen ©olbadj unb fRorfchach auf 27,8 bi§ 34 9Ril=
lionen granfen. Sis juin geitpunfc bet Soüenbung bet
EleHrififation bet Sinte fRorfshadj—SM fei e§ bei ben
heutigen ginanjoetpltniffen bet ©chweijetifchen Sunbel»
baijnen unb ben nicht unwefenttichen te^nif^en Schwierig»
feiten nicht möglich, bie fraglichen Sauarbeiten bureau*
führen, .piefüv befiehe aber auch feine 9totroenbig!eit,
ba bet 3ug§ner!eht gegenwärtig unb wohl auch «ach
auf eine Injahi Qaljre wefentlich Heinet fei all oor bem
Kriege unb weil fid) fobann audj bie Seiftungëfâîjigfeit
bet einfachen ©pur mit ber Einführung bei eleftrifdfjen
Setriebel wefentlich fieigern werbe, immerhin fei beab»

fichtigt, bie Soppelfpur foroeit all möglich P oollenben,
in ber SReinung, bap bie ©treefen Sruggen—SBinfeln
unb lljrotl—3BiI juerft unb jebenfaGS auf ben Qeitpunft
ber Eleftrififation ferttgjufteGen feien, worauf bie ©ireefen
©oftau—fflawil, bann glawil—Ujwil unb ple^t @t. gi=
ben—iRorfchaih folgen werben. Sie EleHrififation biefer
©(reden werbe pnädjfi einfpurig unter iRüdfichtnahme
auf bal jroeite ©eleife erfolgen. Ser Umbau bei Sahn»
hofel fRorfchacf) fönne angefichtl ber ©chwierigfeiten, bie
ber Söfung biefer forage nod) entgegenfiebern oor ber
Einführung bei eleftrifchen Setriebel unmöglich bureh»

geführt werben,
Sal fantcnale Saubepartement hat oon biefer 2tul=

fünft in ber Erwartung Kenntnis genommen, ößfj ihm
fonfrete Sotfchläge, inlbefonbere über eine befriebigenbe
©eftattung bet Sahnhofoerhäliniffe in iRorfchadj beförber»
lichft unterbreitet werben.

4. Sertefferusg fcv&erïeljr^oerPtttiiffe öeiglegd»
öriefe—Söeefes. 9tacf)bem fid) in ben langwierigen Unter»
hanblungen jwifeben ben beteiligten Kantonen bie Um
möglichfeit heraulgefieüt hatte, in bejug auf bie Erftellung
einer ,?,entraIftaiion jmifc|en Qiegelbröcfe unb SBeefen ju
einer Einigung p gelangen, unb nachbem bal eibgenöf»
fifche Eifenbahnbepartement ein bahinjielenbel, oon ber
ft. galiifchen Seljörbe neuerbingl geitenb gemachte! Se»

gehren abgelehnt hatte unb gleichzeitig auch auf ein oon
ihr eoentueU gefieGtel Serlangen um gleichzeitigen 9lu§»
bau ber ©talion SBeefen mit berjenigen oon 3tegelbrücfe
nicht eingetreten war, unterbreitete bie ©eneralbireftion
ben Kantonlregierungen im DEtcber 1923 neuerbingl
eine abgeänberte iprojeftoorlage für bie Erweiterung ber
©tation Qiegelbtüde. SBeit bie bortigen Serhäitniffe
fdion längft unhaltbar waren, tonnte ftc| bie ft. gaUifhe
Set)örbe einer Sanierung nicht länger wieberfetjen. 2lu
bie 3ufümmung jur Sfu'lführung bei Erweiterurtglpro»
jeîtel würben inbeffen bie Sebingungen gefnüpft:

1. Safj bie btrelte Setbinbung jwtfchen SBeefen unb
iRäfeil wieberhergefteKt werbe;

2. baff aüe @cl)tteGjüge in 3^unft auch in SBeefen
anhalten.

ijn ber gotge hat bal etbgenoffifdje Eifenbahnbeparte»
ment bal Umbauprojeît für 3iegelbt:üc£e genehmigt unb
baran ben Sorbeljalt gefnüpft, bafj über bie feiten! ber
ft. gaüifchen ^Regierung gefteûten Segehren nach Prüfung
ber iRüciöufserung ber ©eneralbireftion entfehieben werbe.

3ttte¥ttationafe &a?&ibttomen*
Sie 3ettfdhrift „Sljetplen unb Slutogene ©chweifjung"

in Safel berichtet: Slnlafjlidj bel VIII. internationalen
Sljetplenfongreffel in ißaril im Sejember 1923 würbe
befcfjloffen, bie Sereinbarung internationaler Karbibnormen
in bie Rßege ju leiten, unb el würbe ber permanenten
Kongreffommiffion ber Sluftrag erteilt, tiefe grage all
eine ber elften ju hehanbeln. Zugleich würbe oereinbart,

tiefe Kommiffion im £>erbfi 1924 in Sonbon jufammen»
treten ju laffen.

El befielt lein Qrocifel, bap internationale Karbib»
normen namentlich für bie Karbib importierenben unb

ejportterenben Sänber oon größtem Sorteit wären, unb
e! ift beêljatb geboten, bie 3lngelegeat)eit auch in ber

©cfjwetj frühjeitig unb eingehend ju bearbeiten.
Sei ber ïïuffiellung folder Karbibnormen wirb man

ftd) jweifellol mögtichft an beftebenbe Sanbelnormen an»

fs|lie|en. Sie engtifd)en, franjöjtfdien, beutfhen unb

fchweijerifdjen Karbibnormen bieten bereit! wertooüe ln=
haltlpunlte. Qn Einjelheiten gehen biefelben jeboch aul»
etnanber, unb e! fragt fiel), wie man hier einen SRitteb

weg finben lönne.
El ift übrigen! auc| gar nicht gefagt, ba| interna»

tionale Karbibnormen über aGe Sunfte Seftimmungen
enthalten muffen. Einjetne! barf oieGeicht ber freien

Abmachung in oermehrtem SJtafie all bisher überlaffen
werben.

Sie grage ber ©alaulbeute intereffiert oor allem.

^iier wirb oießetdst in Slnlehnung an bie franjöftfhen
formen unb an bie beutfehe Srajil legten 3af)re
eine SRilberung ber Slnfotberungen eintreten lönnen. 3n
ber Sat ift eine Gasausbeute oon 300 1 pro kg Karbib
für ben Karbiboerbraucher nicht unter aüen @eftdht§=

punïten erwünfeht. Galretdic Karbibe neigen in geroiffen

Apparaten e|er ju plö^lic^et: Erhitzung, ©ie ftnb auh
leichter bem Serbetben aulgefe^t. Sei ber gabrifation
oerurfachen fie ebenfaïïl mehr ©chwierigfeiten al§ etwa!
weniger galreiche Sßare. Eine ©aSauSbeute oon 280 1

pro kg Karbib bürfte, gemäf ben je^tgen franjöfifhen
Olormen, all binreidjenb gelten. EbenfaGl in Anlehnung
an bie franjöfifctsen Ocormen unb im Einftang mit ben

fdhweijerifchen unb engtifshen formen wäre auf Kör»

nungen oon 15—25 mm eine iRebuflton ber ©alau!»
beute oon 10 % juläffig ju etflären. Sagegen ïônnte

man nach franjöfifchem Sorbitb für Körnungen unter

15 mm oieGeicht oon einer garantierten ©aSauSbeute

abfehen.
Son Sebeutung ift fobann bie Sejeihnung ber Kör»

nnngen. 3« öiefetn 3«f^*"enhange wirb man audj

ber fünftigen Entwicllung im Serbrauche ber etnjelneit

Körnungen iRehnung tragen lönnen. Qn ber
wirb nämlich im ©egenfah jur früheren ißraji! in ben

©chwei^apparaten heute weitaus am weiften Karbib ber

Körnungen 15—80 unb 50—80 mm gebraucht.
Heinen Körnungen fommen bagegen in ber ^auplfah®
nur meljr für Sampen unb Heinere Apparate jur Ser»

wenbung. El wäre wohl möglich, bie ©d}weifjapparate
in oermehrtem SRaffe auf grobfiüdtge! Karbib 15—80

ober gro^e Körnung 50—80 mm ju oerweifen. Siefs

Entwidmung fleht unfehlbar beoor. Eine iRebuftion ber

3ahl ber normalen Körnungen wäre oieGeicht angejeigt.

3n bejug auf bie Serpacfung werben internationale
ÜRormen wo|l etwa! oon ben Sanbelnormen abweichen

muffen. Sagegen werben bie Slnforberungen an bie

iReinheit unb bie iReftamationlfriften faum (Snberungen

erfahren.
Qnbejug auf ^Probeentnahme unb Slnalpfen werben

bie Dtjetplenoereine ber betreffenben Sänber, ober im

$aGe bei ge|len§ folder, ©hmefteroereine nüpth«

Sienfte leiften f'önnen.

©(hwcijer. ÎRefferfclimicbcmeifter » Scibanö. ®j*

orbentliche 34. ^ahreloerfammlung in Surgborf, ot«

gut befugt war, befiätigte ber. Sorftanb mit ^errn
ËRefferfhmieb Klö^Ii in Surgborf all SerbanbSpWF

MWM. fchwctz. HsuSw.>. -ZeèiRkg („MeWMM") Nr. 2S

maßlich 24,7 Millionen oder bei einer Linimverlegung
Zwischen Goldach und Rorschach auf 27,8 bis 34 Mil-
lionen Franken. Bis zum Zeitpunkt der Vollendung der
Elektrifikation der Linie Rorschach—Wil sei es bei den
heutigen Finanzverhältnissen der Schweizerischen Bundes-
bahnen und den nicht unwesentlichen technischen Schwierig-
keilen nicht möglich, die fraglichen Bauarbeiten durchzu-
führen. Hiefür bestehe aber auch keine Notwendigkeit,
da der Zugsverkehr gegenwärtig und wohl auch noch
aus eine Anzahl Jahre wesentlich kleiner sei als vor dem
Kriege und weil sich sodann auch die Leistungsfähigkeit
der einfachen Spur mit der Einführung des elektrischen
Betriebes wesentlich steigern werde. Immerhin sei beab-
sichtigt, die Doppelspur soweit als möglich zu vollenden,
in der Meinung, daß die Strecken Bruggen—Winkeln
und Nzwil—Wil zuerst und jedenfalls auf den Zeitpunkt
der Elektrifikation fertigzustellen seien, worauf die Strecken
Goßau—Flawil, dann Flawil -Uzwil und zuletzt St. Fi-
den—Rorschach folgen werden. Die Elektrifikation dieser
Strecken werde zunächst einspurig unter Rücksichtnahme
auf das zweite Geleise erfolgen. Der, Umbau des Bahn-
Hofes Rorschach könne angesichts der Schwierigkeiten, die
der Lösung dieser Frage noch entgegenstehen, vor der
Einführung des elektrischen Betriebes unmöglich durch-
geführt werden.

Das kantonale Baudepartement hat von dieser Aus-
kunft in der Erwartung Kenntnis genommen, daß ihm
konkrete Vorschläge, insbesondere über eine befriedigende
Gestaltung der Bahnhofverhältnisse in Rorschach beförder-
lichst unterbreitet werden.

4. VervefstruKg der VsrkehrsvertzMmsse bei Ziegel-
brücke—Wessen. Nachdem sich in den langwierigen Unter-
Handlungen zwischen den beteiligten Kantonen die Un-
Möglichkeit herausgestellt hatte, in bezug auf die Erstellung
einer Zentralstation zwischen Ziegelbrücke und Wessen zu
einer Einigung zu gelangen, und nachdem das eidgenös-
fische Eisenbahndepartement à dahinzielendes, von der
st. gallischen Behörde neuerdings geltend gemachtes Be-
gehren abgelehnt hatte und gleichzeitig auch auf ein von
ihr eventuell gestelltes Verlangen um gleichzeitigen Aus-
bau der Station Wessen mit derjenigen von Ziegelbrücke
nicht eingetreten war, unterbreitete die Generaldirektion
den Kantonsregierungen im Oktober 1923 neuerdings
eine abgeänderte Projektvorlage für die Erweiterung der
Station Ziegelbrücke. Weil die dortigen Verhältnisse
schon längst unhaltbar waren, konnte sich die st. gallische
Behörde einer Sanierung nicht länger wiedersetzen. An
die Zustimmung zur Ausführung des Erweiterungspro-
jettes wurden indessen die Bedingungen geknüpft:

1. Daß die direkte Verbindung zwischen Wessen und
Näfels wiederhergestellt werde;

2. daß alle Schnellzüge in Zukunft auch in Wessen
anhalten.

In der Folge hat das eidgenössische Eisenbahndeparte-
ment das Umbauprojekt für Ziegelbrücke genehmigt und
daran den Vorbehalt geknüpft, daß über die seitens der
st. gallischen Regierung gestellten Begehren nach Prüfung
der Rückäußerung der Generaldirektion entschieden werde.

JnternstiHUà àrbidnormen.
Die Zeitschrift „Azetylen und Autogene Schweißung"

in Basel berichtet: Anläßlich des VIII. Internationalen
Azetylenkongresses in Paris im Dezember 1923 wurde
beschlossen, die Vereinbarung internationaler Karbidnormen
in die Wege zu leiten, und es wurde der permanenten
Kongreßkommission der Austrag erteilt, diese Frage als
eine der ersten zu behandeln. Zugleich wurde vereinbart,

diese Kommission im Herbst 1924 in London zusammen-
treten zu lassen.

Es besteht kein Zweifel, daß internationale Karbid-
normen namentlich für die Karbid importierenden und

exportierenden Länder von größtem Vorteil wären, und
es ist deshalb geboten, die Angelegenheit auch in der

Schweiz frühzeitig und eingehend zu bearbeiten.
Bei der Aufstellung solcher Karbidnormen wird man

sich zweifellos möglichst an bestehende Landesnormen an-
schließen. Die englischen, französischen, deutschen und

schweizerischen Karbidnormen bieten bereits wertvolle An-
Haltspunkte. In Einzelheiten gehen dieselben jedoch aus-

einander, und es frägt sich, wie man hier einen Mittel-
weg finden könne.

Es ist übrigens auch gar nicht gesagt, daß interna-
tionale Karbidnormen über alle Punkte Bestimmungen
enthalten müssen. Einzelnes darf vielleicht der freien

Abmachung in vermehrtem Maße als bisher überlassen
werden.

Die Frage der Gasausbeute interessiert vor allem.

Hier wird vielleicht in Anlehnung an die französischen
Normen und an die deutsche Praxis der letzten Jahre
eine Milderung der Anforderungen eintreten können. In
der Tat ist eine Gasausbeute von 309 1 pro KZ Karbid

für den Karbidvervraucher nicht unter allen Gesichts-

punkten erwünscht. Gasreiche Karbide neigen in gewissen

Apparaten eher zu plötzlicher Erhitzung. Sie sind auch

leichter dem Verderben ausgesetzt. Bei der Fabrikation
verursachen sie ebenfalls mehr Schwierigkeiten als etwas

weniger gasreiche Ware. Eine Gasausbeute von 2801

pro kg- Karbid dürste, gemäß den jetzigen französischen
Normen, als hinreichend gelten. Ebenfalls in Anlehnung
an die französischen Normen und im Einklang mit den

schweizerischen und englischen Normen wäre auf Kör-

nungen von 15—25 mm eine Reduktion der Gasaus-
beute von 1V zulässig zu erklären. Dagegen könnte

man nach französischem Vorbild für Körnungen unter

15 mm vielleicht von einer garantierten Gasausbeute

absehen.
Von Bedeutung ist sodann die Bezeichnung der Kör-

nungen. In diesem Zusammenhange wird man auch

der künftigen Entwicklung im Verbrauche der einzelnen

Körnungen Rechnung tragen können. In der Schweiz

wird Nämlich im Gegensatz zur früheren Praxis in den

Schweißapparaten heute weitaus am meisten Karbid der

Körnungen 15—80 und 50—80 mm gebraucht. Die

kleinen Körnungen kommen dagegen in der Hauptsache

nur mehr für Lampen und kleinere Apparate zur Ver-

wendung. Es wäre wohl möglich, die Schweißapparate
in vermehrtem Maße auf grobstückiges Karbid 15—M
oder große Körnung 50—80 mm zu verweisen. Diese

Entwicklung steht unfehlbar bevor. Eme Reduktion der

Zahl der normalen Körnungen wäre vielleicht angezeigt.

In bezug auf die Verpackung werden internationale
Normen wohl etwas von den Landesnormen abweichen

müssen. Dagegen werden die Anforderungen an die

Reinheit und die Reklamationsfristen kaum Änderungen

erfahren.
Jnbezug aus Probeentnahme und Analysen werden

die Azetylenvereine der betreffenden Länder, oder im

Falle des Fehlens solcher, Schwestervereine nützliche

Dienste leisten können.

MbWK««R.
Schweizer. Messerschmiedemeister - Verband.

ordentliche 34. Jahresversammlung in Burgdorf, die

gut besucht war, bestätigte den Vorstand mit HeM
Messerschmied Klötzli in Burgdorf als Verbandsprast
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